
 

Stadt Leipzig 

BYPAD-Audit 2019/20 

Qualitätsmanagement für den Radverkehr  

Auditbericht - Kurzfassung 

 

 

  

 



 

 

Stadt Leipzig 

BYPAD-Audit 2020 

Qualitätsmanagement für den Radverkehr  

Auditbericht - Kurzfassung 

 

Auftraggeber: Stadt Leipzig 

Verkehrs- und Tiefbauamt 

Auftragnehmer: Planungsgemeinschaft Verkehr 
PGV-Alrutz GbR 
Adelheidstraße 9b 
D - 30171 Hannover 
Telefon  0511 220601-80 
Telefax  0511 220601-990 
E-Mail   info@pgv-alrutz.de 
www.pgv-alrutz.de 

Bearbeitung: Heike Prahlow 
Julia Hauser 
 
 

Hannover, im Juni 2020 



 

PGV-Alrutz Stadt Leipzig, BYPAD-Audit 2019/20 1 von 18 

 

 
 

 

1 Einführung 

Die Stadt Leipzig lässt 2019/20 den Status quo zur Radverkehrsförderung in Leipzig 

mit einem zertifizierten Verfahren überprüfen. Als zielführendes Beteiligungs-

verfahren wurde zum dritten Mal nach 2009 und 2014 das Qualitätsmanagement-

verfahren BYPAD (Bicycle Police Audit – übersetzt etwa „Überprüfung der 

Fahrradförderung“) ausgewählt, das im Rahmen dreier EU-Projekte entwickelt und 

weiterentwickelt wurde. 

Leipzig besitzt u.a. aufgrund der kompakten Siedlungsstruktur und der günstigen 

Topografie eine Affinität zum Radverkehr. Der Radverkehr in Leipzig nimmt seit 

Jahren stetig zu, das Radfahren gehört zum Stadtbild. Im Zuge der 

Hauptverkehrsstraßen bestehen überwiegend Markierungslösungen für den 

Radverkehr oder bauliche und oft vom Fußverkehr getrennte Radwege. Auch im 

Nebenstraßennetz ist Radfahren meist gut möglich. Hier gibt es bereits fast 

flächendeckend Tempo 30-Zonen, mehrere Fahrradstraßen und ein Großteil der 

Einbahnstraßen ist für den gegengerichteten Radverkehr freigegeben.  

Ziel des BYPAD-Verfahrens insgesamt ist die weitere Förderung des Radverkehrs in 

Leipzig und das Entwickeln aktueller Qualitätsziele für den Radverkehr unter 

Einbeziehung aller wichtigen Akteure. Einbezogen wurden dabei Vertreter*innen der 

Stadtverwaltung, der Fraktionen im Stadtrat sowie der Interessensverbände.  

Beim BYPAD Prozess sollen gemeinsam mit den Akteuren des Radverkehrs die 

Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung in Leipzig konkretisiert und 

entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Hierdurch sollen auch 

das Verständnis und die Kenntnis über die radverkehrlichen Belange und 

Zusammenhänge gefördert und dadurch die Zusammenarbeit der Akteure in Leipzig 

insgesamt optimiert werden. 

Beteiligt am BYPAD-Audit in Leipzig waren von Seiten der Verwaltung das Amt für 

Stadtgrün und Gewässer, das Amt für Umweltschutz, das Amt für Wirtschafts-

förderung, das Dezernat Stadtentwicklung und Bau sowie die Polizeidirektion Leipzig. 

Aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt nahm die Amtsleitung, die Abteilungsleitung 

Generelle Planung, der Radverkehrsbeauftragte, Mitarbeitende der Stabstelle 

Strategische Verkehrsentwicklungsplanung sowie der Straßenverkehrsbehörde am 

Verfahren teil.  

Von Seiten der Politik waren Mitglieder der Fraktionen AfD, Bündnis 90/Die Grünen, 

CDU, DIE LINKE, SPD vertreten. Darüber hinaus beteiligten sich von den 

Interessensverbänden der ADAC, der ADFC Leipzig, die Bürger für 

umweltfreundliche Mobilität Leipzig, der BUND Leipzig, die Leipzig Tourismus und 

Marketing GmbH, die Leipziger Agenda 21 / Forum nachhaltiges Leipzig, die 

Leipziger Verkehrsbetriebe, der Ökolöwe sowie das Studentenwerk Leipzig. 

Die Durchführung des Audits erfolgt durch die zertifizierte BYPAD-Auditorin Frau 

Heike Prahlow vom Büro Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz aus Hannover.  
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2 Ergebnisse zur Bewertung der derzeitigen 
Radverkehrsförderung 

Die Einschätzung der BYPAD-Gruppe zum Status quo der Radverkehrsförderung in 

Leipzig wird nachfolgend zusammenfassend aufgeführt. 

Maximal erreichbar ist bei BYPAD eine Bewertung von 4,0, die einer „systematischen 

Radverkehrsförderung“ entsprechen würde. Mit einer gewichteten 

Gesamtbewertung von 2,3 befindet sich die Stadt Leipzig insgesamt auf der 

Stufe 2, dem „Isolierten Ansatz“.  

Im Vergleich zum BYPAD-Audit in 2014 (Gesamtbewertung 2,7) fiel die Bewertung 

des Status quo kritischer aus. Vor allem das in 2014 sehr gut bewertete Modul 2 

„Steuerung der Politik und Koordinierung“ wurde diesmal deutlich schlechter 

bewertet. Auch die Module 5 „Infrastruktur und Sicherheit“ und 7 „Kommunikation und 

Partnerschaften“ wurden im aktuellen Prozess kritischer bewertet.  

 
Abb. 2-1:  Die vier Entwicklungsstufen im BYPAD-Verfahren 

Anzumerken sei jedoch, dass es sich beim BYPAD-Audit um eine qualitative 

Bewertungsmethode handelt. Daher sind die quantitativen Ergebnisse nur als 

Anhaltspunkt zu sehen, die die Zuordnung zu den einzelnen Stufen der 

Entwicklungsleiter verdeutlichen.  
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Abb. 2-2:  Die neun Module im Überblick 

Die nachfolgenden Erläuterungen und Zusammenstellung der Ergebnisse basieren 

neben der Bewertung der BYPAD-Gruppe beim Konsenstreffen auch auf den 

Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen der Teilnehmenden in den 

Fragebögen sowie auf der Einschätzung der Auditorin nach Auswertung der 

Hintergrundinformationen. 

Bezüglich der einzelnen Module ergibt sich unter Berücksichtigung der Einschätzung 

der BYPAD-Auditorin nachfolgende Bewertung der neun Module. 

 

Abb. 2-3: Ergebnisse der BYPAD Module (inkl. Einschätzung der BYPAD-Auditorin) 
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Die BYPAD-Gruppe war 2019 bei der Einschätzung des Status quo in Leipzig 

insgesamt sehr kritisch. Ganz deutlich wurde die Unzufriedenheit mit den wenigen 

sichtbaren Erfolgen der letzten Jahre geäußert. Durch die Neubesetzung der Stelle 

des Radverkehrsbeauftragten und mehrerer Stellen in der Verwaltung sollte die 

Stagnation in den nächsten Jahren zumindest aufgehalten werden. Wünschenswert 

wäre natürlich ein neuer Schub der Radverkehrsförderung, z.B. auch durch die 

derzeitige Aktualisierung des RVEP 2010-2020.  

Gründe für die aktuelle Einschätzung liegen sowohl bei der sehr kritischen Bewertung 

der Verbände, als auch bei der Wahrnehmung einer Stagnation der 

Radverkehrsförderung aufgrund fehlender personeller und finanzieller Kapazitäten in 

den letzten Jahren.  

Nach wie vor positiv wurden die Datenerfassung über SrV und Bürgerbefragungen 

bzw. durch die Einrichtung von Dauerzählstellen und die Auswertung der Unfallzahlen 

bewertet. Allerdings war Art und Umfang zur Nutzung der Daten der Öffentlichkeit 

zum Teil nicht bekannt. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist nach wie vor Luft nach oben. Hier schlugen 

sich die wenigen Aktivitäten und Aktionen der Stadt bzw. weiterer Akteure in einer 

eher schlechteren Bewertung nieder.  

Hinweis: Seit März 2019 gibt es eine neue Stelle zur Öffentlichkeitsarbeit für 

Verkehrsangelegenheiten. 

 

Abb. 2-4: Gegenüberstellung der Bewertungen der Module der BYPAD in 2009, 2014 und 2019/20 
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Nachfolgend werden die einzelnen Themen nach Modulen beschrieben. Dabei wird 

neben der eigentlichen Bewertung der BYPAD-Gruppe (häufig Dissense) auch die 

Einschätzung der BYPAD-Auditorin aufgeführt. 

2.1 Modul 1: 
Anforderungen der Radfahrenden (Level: systemorientierter Ansatz) 

• Frage 1: Wie ermittelt die Stadtverwaltung die Bedürfnisse der Radfahrenden? 

• Frage 2: Wie werden Radfahrende in die Aktivitäten zur Förderung des 

Radverkehrs einbezogen? 

Daten zur Fahrradnutzung werden regelmäßig (alle 5 Jahre) im Rahmen einer 

repräsentativen Haushaltsbefragung (SrV, System repräsentativer 

Verkehrsbefragungen der TU Dresden) erhoben. Bei den Erhebungen in 2013 war 

der City-Tunnel (ÖPNV) in Leipzig noch nicht in Betrieb. Daher wurde in 2014/15 eine 

erneute Befragung für die Stadt Leipzig durchgeführt. Die letzte turnusmäßig 

(bundesweit) durchgeführte Befragung fand 2018 statt. 

Das Verkehrsaufkommen wird darüber hinaus durch regelmäßige Zählungen erfasst 

und nach Verkehrsart (Kfz, Lkw, Rad) dokumentiert. Seit 2017 sind im Stadtgebiet an 

zentralen Verbindungsachsen auch Dauerzählstellen für den Radverkehr installiert. 

Die erste wurde 2017, je zwei weitere in 2019 und 2020 in Betrieb genommen. Durch 

die Dauerzählstellen kann das Radaufkommen über das gesamte Jahr verteilt 

dokumentiert werden. 

Über eine jährliche Bürgerbefragung werden u.a. Daten und Einschätzungen der 

Leipziger Bevölkerung abgefragt. Dabei wird ebenfalls das Thema Verkehr 

thematisiert. Dabei wird angestrebt, nicht nur eine Verkehrsart zu fokussieren. 

Im Rahmen der Aktion Stadtradeln wurde 2019 auf drei Wochen begrenzt ein 

Mängelmelder („Radar“) geschaltet. Hierüber wurden zahlreiche Beiträge gemeldet, 

die bei der Fortschreibung des Radverkehrsentwicklungsplans berücksichtigt werden 

sollen. Inwieweit diese Plattform weiter genutzt wird, ist noch nicht entschieden. 

Eine weitere Plattform, über die die Stadt Informationen einholt, ist der 

Fahrradklimatest, der alle zwei Jahre durch den ADFC durchgeführt wird. Darüber 

hinaus werden Anregungen u.a. auch bei der Sprechstunde des Oberbürgermeisters, 

der Sprechstunde des Radverkehrsbeauftragten, bei der Inspektionsradtour, 

anlassbezogenen Befahrungen oder weiteren Einzelanfragen der Bevölkerung 

aufgenommen. Auch der ADFC sammelt Mängel und Anregungen bezüglich des 

Radfahrens in Leipzig, die an die Stadt gemeldet werden.  

In der AG Rad treffen sich Verwaltungsmitarbeitende, die Polizei und der ADFC 

Leipzig zum regelmäßigen Informationsaustausch (i.d.R. vierzehntägig, mind. einmal 

pro Monat). Bezüglich der Funktion der AG Rad bestehen zwischen der Stadt Leipzig 
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und dem ADFC Differenzen. Der ADFC bezeichnet die AG Rad als konsequenzlos, 

Informationen würden eher über das Amtsblatt veröffentlicht als in der AG Rad 

diskutiert. Auch der Informationsaustausch bezüglich der Umsetzung der 

Diskussionsergebnisse wird vom ADFC kritisiert.  

Der Runde Tisch Radverkehr besteht aus unterschiedlichen Institutionen zum 

Radverkehr (Stadtratsfraktionen, Umwelt- und Verkehrsverbände, Polizei, LVB und 

die Messestadt Verkehrswacht, IHK, Wirtschaftsförderer, Einrichtungen des 

Tourismus- und Citymarketings, Senioren- und Behindertenbeauftragten in Leipzig). 

Der Runde Tisch tagt einmal jährlich. Auch hier werden Radangelegenheiten bzw. 

Strategien zur Förderung des Radverkehrs diskutiert. 

Mit der wiederholten Durchführung des BYPAD für die Stadt Leipzig werden die 

wesentlichen Akteure bezüglich des Status quo zur Radverkehrsförderung in Leipzig 

befragt und bei den Überlegungen zu nötigen bzw. wünschenswerten 

Handlungsansätzen einbezogen. 

Eine zweite Wiederholung des BYPAD erfolgt in Deutschland bislang nur in Leipzig. 

In Frage 1 sieht die BYPAD-Auditorin das Level 3 u.a. durch die regelmäßigen 

Erhebungen (SrV, jährliche Bürgerbefragung, Fahrradklimatest, Zählungen etc.) als 

erreicht an. 

Auch in Frage 2 ist mit den vorhandenen Gremien der regelmäßige Dialog gegeben 

und Level 3 nach Ansicht der BYPAD-Auditorin erreicht. 

2.2 Modul 2:  
Steuerung der Politik und Koordinierung (Level: isolierter Ansatz) 

• Frage 3: Welchen Einfluss haben die für den Radverkehr zuständigen Personen 

(aus Politik und Verwaltung) auf den Entscheidungsprozess? 

• Frage 4: Welche Lenkungsgremien/Arbeitsgruppen gibt es für Aktivitäten zur 

Förderung des Radverkehrs? 

• Frage 5: Wie werden Radverkehrsthemen zwischen den Abteilungen (der 

Verwaltung) und an die Politik kommuniziert? 

• Frage 6: Wie sind Koordination und Kommunikation zwischen den Städten und 

Gemeinden der städtischen Agglomeration organisiert? (Bitte beantworten Sie 

diese Frage nur, wenn Ihre Gemeinde einer städtischen Agglomeration 

angehört) 

Die Einschätzung inwieweit die Belange des Radverkehrs bei Entscheidungen rund 

um die Mobilität berücksichtigt werden, wurde in der BYPAD-Gruppe sehr 

unterschiedlich diskutiert.  

Im Bereich des Fahrradparkens sind in den letzten Jahren zahlreiche Abstellanlagen 

im Stadtgebiet installiert worden. Allerdings übersteigt an einigen Standorten die 
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Nachfrage weiterhin das vorhandene Angebot. Auch inwieweit die Umsetzung von 

Maßnahmen zu Lasten von Kfz-Verkehren (ruhend und fließend) entschieden wird, 

herrscht Uneinigkeit. Der überwiegende Teil der BYPAD-Gruppe vertritt jedoch die 

Meinung, dass der Radverkehr immer berücksichtigt wird - von der Gehwegnase bis 

zu großen, umfangreichen Planungen. Vor allem das Thema Verkehrssicherheit spielt 

dabei eine große Rolle. 

Im Vergleich zu anderen Städten fallen nach Ansicht der BYPAD-Auditorin vor allem 

die mehrfach erfolgte Neuaufteilung des Straßenquerschnitts zugunsten des 

Radverkehrs (Radfahrstreifen im Zuge u.a. An der Tabaksmühle, Prager Straße 

(Abschnitt), Dresdner Straße, Wurzner Straße, Georg-Schumann-Straße, 

Könneritzstraße, Karl-Liebknecht-Straße) ins Auge. Ob jedoch die Belange des 

Radverkehrs immer ausreichend berücksichtigt werden, kann final nicht geklärt 

werden. Von daher wird die Frage 3 durch die BYPAD-Auditorin mit Level 2,5 

bewertet. 

Die Zuständigkeiten und auch einige Gremien zum Radverkehr wurden bereits in 

Modul 1 benannt. Insgesamt bestehen in Leipzig zahlreiche Zuständigkeiten, 

Gremien oder Arbeitsgruppen, die sich mit Fragen rund um den Radverkehr 

beschäftigen: 

• Radverkehrsbeauftragter der Stadt als Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, 

jährlicher Bericht und regelmäßige Bürgersprechstunde des 

Radverkehrsbeauftragten. 

• AG Rad unter Leitung des Radverkehrsbeauftragten (14-tägig) 

Teilnehmende: Mitarbeitende verschiedener Bereiche der Verwaltung, der 

Polizei und des ADFC-Leipzig.  

• Direkte Gespräche des Amtsleiters des Verkehrs- und Tiefbauamtes mit dem 

Vorsitzenden des ADFC-Leipzig unter Beteiligung des Radverkehrsbeauftragten 

(ca. zwei- bis dreimal pro Jahr). 

• Runder Tisch Radverkehr (1x pro Jahr) mit Vertretenden der AG Rad, weiterer 

Verkehrsverbände, Verkehrsunternehmen, Politik, Zivilgesellschaft etc. 

• Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau (Diskussionen aus der AG Rad 

werden aufmerksam verfolgt, Entscheidungsprozesse werden vorbereitet und 

beraten). 

• Verwaltungsinterne Arbeitsgruppen (AG Fahrradbügel, AG Wegweisung, u.v.m.) 

• Diverse Treffen und Befahrungen (Methodiktreffen, Leuchtturmtreffen, 

Inspektionsradtour mit dem Amtsleiter VTA, VTA-Radtour, OBM-Radtour, ITF-

Radtour) 
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Darüber hinaus bestehen auch überregional weitere Gremien unter Beteiligung der 

Stadt Leipzig: 

• Regionale Arbeitsgruppe Radverkehr (RAG RV) – besteht seit 2015 und hat sich 

bislang erst einmal getroffen. 

• Landesarbeitsgemeinschaft Radverkehr (LAG RV) – bezüglich der Intensität und 

Wirkung dieser Zusammenarbeit gibt es unterschiedliche Einschätzungen. 

• Rad SN (Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- 

und Fußverkehrs e.V.) 

• Projektgruppe Radverkehr in der AG Verkehr und Mobilität der Europäischen 

Metropolregion Mitteldeutschland (personal- und themenbedingt in den letzten 

Jahren ausgesetzt). 

Leipzig ist Initiatorin der Mitteldeutschen Radverkehrskonferenz. Diese findet in 

unterschiedlichen mitteldeutschen Mitgliedsstädten statt. Die Stadt Leipzig hat die 

Konferenz bereits mehrfach organisiert. 

Die AG Rad und der Runde Tisch Radverkehr sind Bestandteil der systematischen 

Kommunikation zum Radverkehr. In den letzten Jahren wurden vor allem in der AG 

Rad weniger Themen und Maßnahmen als in den Jahren davor beraten.  

Ein Austausch der Akteure untereinander ist grundsätzlich, auch 

stadtgrenzenüberschreitend, bzw. überwiegend projektbezogen (z.B. 

Radschnellverbindung Leipzig – Halle, Grüner Ring Leipzig) vorhanden. 

Beispielhaft wurde die noch nicht erfolgte Fertigstellung des Elster-Saale-Radweges 

angeführt. Der Radweg ist außerhalb des Stadtgebietes Leipzig bereits seit vielen 

Jahren eingerichtet, im Leipziger Stadtgebiet scheiterte der Radwegebau allerdings 

lange am fehlenden Aufkaufen der Gleisflächen durch die Stadt. Mittlerweile (2019) 

ist der Ankauf eines notwendigen privaten Grundstücks erfolgt. 

2.3 Modul 3:  
Strategien und Konzepte (Level: isolierter Ansatz) 

• Frage 7: Was beinhalten die städtischen Aktivitäten zur Förderung des 

Radverkehrs? 

• Frage 8: Wie wird die Umsetzung der Maßnahmen zur Förderung des 

Radverkehrs sichergestellt? 

Im RVEP 2010-2020 sind die wesentlichen Ziele des Radverkehrs klar formuliert und 

konkreten Maßnahmen hinterlegt. Der RVEP soll in den nächsten Jahren 

fortgeschrieben werden. 
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Weitere radrelevanten Ziele zur Förderung des Radverkehrs in Leipzig bzw. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur sind in städtischen Programmen 

und Konzepten (u.a. Mittelfristiges Straßen- und Brückenbauprogramm, 

Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum 2015, Nahverkehrsplan, 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept - INSEK - mit Fachkonzept Nachhaltige 

Mobilität, Nachhaltigkeit-Szenario der Mobilitätsstrategie, Luftreinhalteplan, 

Lärmaktionsplan) enthalten. Auch stadtgrenzenübergreifend bestehen Vorhaben zur 

Förderung des Radverkehrs (z.B. Radschnellverbindungen im Freistaat Sachsen, 

Sachsennetz, touristische Konzepte, regionale Radwegweisung). 

Die Umsetzung der Maßnahmen wird sehr kontrovers diskutiert. Es wird einerseits 

berichtet, dass PKW-Stellplätze und Fahrstreifen des Kfz für den Radverkehr 

entfallen würden, anderseits wird vom ADFC behauptet, dass seit 2017 nichts für den 

Radverkehr passiert sei. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass 2018 und 2019 

Maßnahmen umgesetzt wurden. Beispielsweise werden im Stadtgebiet Maßnahmen 

zur Ertüchtigung von Schulwegrouten bzw. eine Schulwegeförderung (z.B. 

Einrichtung von Lichtsignalanlagen zur Schulwegsicherung) unternommen.  

Der ADFC sieht hier keinerlei Aktivitäten, bezieht dies aber vor allem auf die Jahre 

seit 2017. Auch von Seiten der Verwaltung wird angemerkt, dass aufgrund knapper 

personeller und finanzieller Kapazitäten noch nicht alles umgesetzt wurde.  

Insgesamt scheinen die Wahrnehmungen bezüglich des Vorhandenseins von 

Maßnahmenstrategien für den Radverkehr bei den Teilnehmenden sehr 

unterschiedlich. Aufgrund des Vorhandenseins bzw. der geplanten Fortschreibung 

des RVEP 2010-2020 wird nach Auffassung der BYPAD-Auditorin das Level 3 in 

Frage 7 erreicht.  

Die von der Verwaltung angeführte Maßnahmenliste stammt aus dem RVEP 2010-

2020. Auszüge (Priorisierungen) daraus bestehen als verwaltungsinterne Listen (z.B. 

für Markierungsarbeiten), die jedoch nicht veröffentlicht sind.  

Die zum Teil eher neueren Aktivitäten (z.B. Mitgliedschaft in der RadSN) lassen sich 

derzeit bezüglich ihrer Umsetzung und Wirksamkeit schwer bewerten. Daher wird 

nach Auffassung der BYPAD-Auditorin in Frage 8 das Level 3 nicht gänzlich erreicht 

und Frage 8 mit Level 2,5 bewertet.  

2.4 Modul 4:  
Finanzen und Personal (Level: isolierter Ansatz) 

• Frage 9: Wie wird die Finanzierung der Radverkehrsmaßnahmen sichergestellt? 

• Frage 10: Wer bereitet die Aktivitäten zur Förderung des Radverkehrs vor und 

setzt diese um? 

• Frage 11: Wie sieht die fachspezifische Fortbildung der Verwaltungsfachleute 

des Radverkehrs aus? 
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In den letzten Jahren wurden für den Radverkehr lediglich 2,87 € in 2016, 5,97 € in 

2017 und 2,76 € in 2018 pro Einwohnende investiert. Diese Mittel können darüber 

hinaus nur beim Vorhandensein abgestimmter Maßnahmen und personellen 

Kapazitäten eingesetzt werden. 

Lösungen für die städtische Mobilität in Leipzig werden in der Mobilitätsstrategie 2030 

thematisiert. Zur Umsetzung des im Stadtrat 2018 daraus beschlossenen 

Nachhaltigkeitsszenario müssten alleine für den Radverkehr zukünftig ca. 10 € pro 

Einwohnende und Jahr zusätzlich investiert werden.1 Dies entspräche auch dem 

Orientierungswert bezüglich des Finanzbedarfes nach dem Nationalen 

Radverkehrsplan der Bundesregierung (NRVP), der für „Aufsteiger-Städte“2 einen 

Finanzbedarf von ca. 13-18 €/Einwohnende aufzeigt.  

Die Umsetzung der Radverkehrsförderung liegt als Querschnittsaufgabe der 

Verwaltung überwiegend beim Verkehrs- und Tiefbauamt. Hierfür sind jeweils klare 

Aufgabenbereiche definiert. Der Radverkehrsbeauftragte koordiniert die 

Radverkehrsförderung und vertritt diese gegenüber der Bevölkerung. Darüber hinaus 

befassen sich auch weitere Mitarbeitende der Verwaltung mit radrelevanten Themen 

(vgl. auch Gremien für den Radverkehr in Modul 2).  

Die Mitarbeitenden der Verwaltung nutzen die Möglichkeit an fachspezifischen 

Fortbildungsangeboten (z.B. Veranstaltungen der Fahrradakademie und des Difu, 

Nationaler Radverkehrskongress, Fahrradkommunalkonferenz, Mitteldeutscher 

Radverkehrskongress) teilzunehmen. Es wäre darüber hinaus wünschenswert, wenn 

die Fortbildungsangebote von einem größeren Kreis innerhalb der Verwaltung 

genutzt würden, um die Fachkompetenzen der Mitarbeitenden bezüglich der 

aktuellen Erkenntnisse im Radverkehr insgesamt zu fördern. 

Es besteht ein jährliches Budget für Radverkehrsmaßnahmen. Dies ist allerdings 

nicht ausreichend um eine deutliche Verbesserung der Situation herbeizuführen. 

Daher wird nach Auffassung der BYPAD-Auditorin in Frage 9 das Level 3 nicht 

erreicht und Frage 9 mit Level 2,5 bewertet. 

  

 

1  https://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/verkehrsplanung/mobilitaetsstrategie-
2030/nachhaltigkeits-szenario/ 

2  Entwicklungsstufen zur Situation des Radverkehrs nach NRVP. Einstufung in Einsteiger, Aufsteiger 
und Vorreiter. 
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2.5 Modul 5:  
Infrastruktur und Sicherheit (Level: ad-hoc Ansatz) 

• Frage 12: Wie hoch sind Qualität und Dichte des bestehenden 

Radverkehrsnetzes? 

• Frage 13: In welchem Umfang sind Kreuzungsbereiche mit Autoverkehr und 

physischen Barrieren radverkehrsgerecht gestaltet worden? 

• Frage 14: Wie ist die Instandhaltung der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur 

organisiert? 

• Frage 15: Was wird zur Verbesserung der Sicherheit der Radfahrenden getan? 

• Frage 16: Wie wird die Kombination des Radverkehrs mit anderen Verkehrsarten 

verbessert? 

• Frage 17: Was wird zur Verbesserung der Qualität des Fahrradparkens und 

gegen Fahrraddiebstahl unternommen? 

Im RVEP 2010-2020 ist ein Hauptnetz Rad für den Alltagsradverkehr entwickelt und 

eine Maßnahmenliste (mit Priorisierung) bezüglich des ermittelten Handlungsbedarfs 

erstellt worden. Aktuell wird das Hauptnetz Rad überarbeitet. Eine Ergänzung des 

Routennetzes für die Kategorie innergemeindliche Radverkehrsverbindungen (nach 

RIN, Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung: IR IV) wird in die Überarbeitung des 

Hauptnetz Rad aufgenommen. 

Die Länge der im Stadtgebiet vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur beträgt ca. 

510 km. Gegenüber 2009 sind damit etwa 120 km Radinfrastruktur hinzugekommen, 

dabei handelt es sich überwiegend um Radfahr- und Schutzstreifen. Die Umsetzung 

bzw. Ertüchtigung des Hauptnetz Rad erfolgte in den letzten Jahren insgesamt eher 

über Aus- und Neubau von Radverkehrsanlagen im Zuge mit anderen Straßen- oder 

Straßenbahnmaßnahmen. Reine Baumaßnahmen für den Radverkehr wurden kaum 

umgesetzt.  

Insgesamt bestehen für den Radverkehr in Leipzig jedoch bereits seit vielen Jahren 

zahlreiche Radverkehrsanlagen sowie gut nutzbare Wegeverbindungen über 

Nebenstraßen oder in Grünflächen und Wald. Die Qualität der Anlagen wird 

unterschiedlich wahrgenommen. Gute Beispiele stellen Radfahrstreifen in 

ausreichender Breite und mit Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz auf 

Hauptverkehrsstraßen dar, für die z.T. ein Kfz-Fahrstreifen entfallen ist. Für das 

Linksabbiegen bestehen an zahlreichen Knoten Hinweise für Radfahrende, sich 

frühzeitig auf der Fahrbahn einzuordnen. 

Demgegenüber stehen aber auch Belagsmängel, Konflikte mit Straßenbahnschienen 

oder Knotenpunkte ohne Berücksichtigung des Radverkehrs. Die Berücksichtigung 

des Radverkehrs an größeren Knotenpunkten wird sehr kontrovers diskutiert.  
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In Wohngebieten und im Bereich von Schulen ist bereits seit vielen Jahren 

überwiegend Tempo 30 angeordnet. In diesen verkehrsberuhigten Bereichen sind 

keine eigenständigen Radverkehrsanlagen nötig. Die Einhaltung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten sollte regelmäßig kontrolliert werden. 

Die Instandhaltung der Radverkehrsanlagen erfolgt im Rahmen der Gewährleistung 

der Verkehrssicherheitspflicht. Von Seiten der Bevölkerung besteht die Möglichkeit, 

Schäden über die Webseite des ADFC oder direkt bei der Verwaltung (via Telefon, 

E-Mail, Post, persönlich in der Bürgersprechstunde, etc.) zu melden. Den Meldungen 

wird nach Angabe der Stadt nachgegangen. Eine offizielle Meldeplattform (RADar) 

gab es temporär im Rahmen der diesjährigen Aktion Stadtradeln. 

Bei längerfristigen Baustellen werden diese über Pressemitteilungen auf der 

stadteigenen Webseite veröffentlicht und beschilderte Umleitungen eingerichtet. 

Im Stadtgebiet bestehen knapp 6.000 Fahrradbügel (für ca. 12.000 Räder) im 

öffentlichen Raum. Viele davon sind im Rahmen des Konzeptes „autoarme 

Innenstadt“ (Konzept von 2009) errichtet worden. Zahlreiche Anlagen wurden aber 

auch in den letzten Jahren installiert. An den wichtigen Haltestellen des ÖPNV sind 

ebenfalls zahlreiche Abstellanlagen (Bike&Ride), z.T. überdacht, vorhanden. Am 

Campus in der Innenstadt bestehen bereits seit Jahren zwei Fahrradgaragen. 

An einzelnen Zielen im Stadtgebiet, insbesondere am Bahnhof, übersteigt der Bedarf 

an Abstellanlagen allerdings das Angebot. Auch werden weitergehende Angebote für 

ein sicheres Fahrradparken (z.B. Radstation, Fahrradboxen) gewünscht. Hierzu gibt 

es bereits Pläne und Fördermittelprojekte von der Verwaltung, die digital steuerbare 

und zugangsgesicherte Fahrradboxen oder Sammel-Schließanlagen an mehreren 

Stellen im Stadtgebiet vorsehen. 

Die Fahrradmitnahme im ÖPNV ist zu bestimmten Zeiten erlaubt, im Nahverkehr 

kostenfrei, in der Straßenbahn mit Extrafahrschein. 

Das stadtweite Fahrradverleihsystem (Nextbike) ist in Leipzig mit derzeit über 50 

Stationen und weiteren Flexzonen mit fast 1.000 Verleihrädern etabliert. Ausgeliehen 

werden können derzeit nur „normale“ Räder. An einzelnen Stellen im Stadtgebiet ist 

eine Ausleihe noch nicht möglich (z. B im Stadtrandgebiet, da unwirtschaftlich für 

Betreiber). Das System wird jedoch sukzessive erweitert.  

Fahrraddiebstahl ist in Leipzig leider ein großes Thema und auch im Fahrradklimatest 

durchweg über die Jahre kritisiert worden. Die Stadt versucht diesem durch Aktionen 

zur Registrierung von Rädern (über Bürgerdienst) entgegenzuwirken. Auch die 

Ausweitung von anforderungsgerechten Fahrradabstellanlagen wird als Maßnahme 

zur Verringerung von Fahrraddiebstahl gesehen. 

Es scheint, als sei die Infrastruktur zum Radfahren in die Jahre gekommen und 

bedürfe einer generellen Überprüfung. Die Aktivitäten der Verwaltung waren in den 

letzten Jahren aufgrund der knappen personellen Kapazitäten für Radbelange sowie 
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insbesondere dem Wechsel des Radverkehrsbeauftragten eher reduziert.  

Nach Ansicht der BYPAD-Auditorin ist in Frage 12 das Level 2 nicht vollumfänglich 

erreicht, für die Berechnung wird weiterhin Level 1,5 angenommen. 

Im Bereich der Knotenpunkte scheinen in den letzten Jahren ebenfalls wenige 

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für den Radverkehr umgesetzt oder 

geplant worden zu sein. Daher wird für Frage 13 das Level 1 angenommen, was der 

Stadt durchaus bescheinigt, dass der Radverkehr an einigen Knoten berücksichtigt 

wird, es jedoch in den letzten Jahren wenig Aktivität zur weiteren und deutlichen 

Verbesserung der Situation gegeben hat. 

Eine spezielle Service-Hotline für Mängelmeldung im Radverkehr besteht nicht, 

trotzdem werden Anfragen und Beschwerden bearbeitet, soweit die personelle 

Situation dies zulässt. Für Frage 14 wird daher Level 1,5 angenommen.  

Im Stadtgebiet bestehen großflächig Tempo 30-Bereiche, in denen Radverkehr im 

Mischverkehr in der Regel verträglich möglich ist. Level 3 ist nach Ansicht der 

BYPAD-Auditorin damit allerdings nicht vollumfänglich erreicht. Scheinbar gibt es 

auch wenige Aktivitäten zur konkreten Verbesserung der Sicherheit der 

Radfahrenden – über die der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht (z.B. 

Betrachtung von Unfallhäufungspunkten) und die Ansprache der Radfahrenden 

hinaus. Daher wird bei Frage 15 Level 1 angenommen. Die geplante 

Kommunikationskampagne zur Verkehrssicherheit, die in 2020 erfolgen soll, könnte 

hier zu einer deutlichen Verbesserung der Situation beitragen. 

2.6 Modul 6:  
Information und Erziehung (Level: ad-hoc Ansatz) 

• Frage 18: Wie wird die Bevölkerung über Aktivitäten zur Förderung des 

Radverkehrs informiert? 

• Frage 19: Was wird in den Bereichen Verkehrserziehung und Radfahrtraining 

getan? 

• Frage 20: Welche Implementierungen gibt es für eine bessere Orientierung der 

Radfahrenden im Stadtgebiet? 

Die Bevölkerung wird über regionale und soziale Medien sowie durch Printprodukte 

oder die Webseite der Stadt informiert. Beispiele hierfür sind die Flyer zu 

Fahrradstraßen oder zu Fahrradbügeln. 

Die Verkehrserziehung zum Radfahren erfolgt in den Grundschulen durch Polizei und 

die Messestadt-Verkehrswacht e.V. (Verkehrswacht) mit Hilfe zahlreicher Projekte. 

Radfahrtraining in der realen Verkehrsumgebung findet dabei jedoch nur bedingt 

statt. Auch wird die Verkehrserziehung aus Kapazitätsgründen jedoch nicht allen 

Grundschulkindern zuteil. Angebote zur vorschulischen Verkehrserziehung finden 
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darüber hinaus über die Verkehrswacht statt. 

In der AG Schulwegsicherheit arbeiten zudem verschiedene Ämter der Stadt Leipzig 

mit der Polizeidirektion, den Schulen, der Messestadt-Verkehrswacht e.V. und dem 

Stadtelternrat zusammen, um gefährliche Situationen im Straßenverkehr und speziell 

auf Schulwegen zu beseitigen. 

Zur Orientierung der Radfahrenden sind touristische Routen zu einzelnen Zielen 

(z. B. Messegelände) sowie einzelne Ziele des Alltagsradverkehrs durch 

Wegweisung ausgeschildert. Das landesweite Radverkehrsnetz (SachsenNetz Rad - 

SNR) wurde in 2019 mit einer einheitlichen Radwegweisung versehen. 

Eine Aktualisierung bzw. Pflege der innerstädtischen Wegweisung wäre nach Ansicht 

der Teilnehmenden jedoch nötig. Dies gilt auch für den Fahrradstadtplan, der in 2014 

erstellt wurde, nur in gedruckter Form vorlag, mittlerweile aber vergriffen ist. Eine 

Überarbeitung und Aktualisierung des Fahrradstadtplans ist nach der 

Bestandserfassung (Befahrung des neuen Hauptnetz Rad) geplant. Der neue 

Fahrradstadtplan soll auch digital aufbereitet und veröffentlicht werden. 

Die innerstädtische Wegweisung ist zwar vorhanden, aber in die Jahre gekommen. 

Dies gilt ebenso für den Fahrradstadtplan. Aus diesem Grund wird nach Ansicht der 

BYPAD-Auditorin bei Frage 20 das Level 2 nicht vollumfänglich erreicht und Level 1,5 

angenommen. 

2.7 Modul 7:  
Kommunikation und Partnerschaften (Level: ad-hoc Ansatz) 

• Frage 21: Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Fahrradnutzung durch 

Öffentlichkeitsarbeit zu steigern? 

• Frage 22: Welche Maßnahmen werden zur Förderung von Alltagsradverkehr 

(Schule, Beruf, Einkauf) gesetzt? 

• Frage 23: Welche Angebote gibt es in der Stadt, um Radfahren in allen 

Lebensphasen zu ermöglichen? 

• Frage 24: Wie werden die positiven Gesundheitseffekte des Radfahrens für die 

Radverkehrspolitik Radverkehrsförderung nutzbar gemacht? 

Durch einzelne Fahrradevents (z.B. Stadtradeln seit 2009, europäische Woche der 

Mobilität, jährliche Radtour mit dem Oberbürgermeister) wird in Leipzig für das 

Radfahren geworben. Weitere Kampagnen sind nach Aussagen der Stadt in Planung.  

Die Aktivitäten werden von den Teilnehmenden mehrheitlich wahrgenommen. Laut 

RVEP 2010-2020 sollten für die Realisierung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen 

entsprechende Haushaltsmittel eingestellt und verwendet werden. 

Mehrere Ämter verfügen bereits über Diensträder. Das Verkehrs- und Tiefbauamt 

verfügt über ein Lastenfahrrad, vier Pedelecs und fünf Fahrräder. Das Amt für 
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Umweltschutz sowie auch die Stadtreinigung setzen bereits seit Jahren Fahrräder 

und Lastenräder ein.  

Zur Förderung des Alltagsradverkehrs gibt es einzelne Aktivitäten von Privaten oder 

Schulen. Auch durch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Schulumfeld ist 

die Sicherheit des Radverkehrs gegeben. Bezüglich der Schulwegsicherheit besteht 

auch Kontakt zwischen der Stadtverwaltung und den Schulen, z. B. über die AG 

Schulwegsicherheit. 

Die Stadt beteiligt sich u.a. am EU-Projekt "LOW-CARB" (Interreg Central Europe-

Programm). Das Projekt hat u.a. die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zum Ziel. 

Diese sollen durch Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität erreicht werden. 

Das Projekt läuft von 2017 bis 2020.  

Auch weitere Projekte bzw. Förderprogramme mit Fahrradbezug werden von der 

Stadt unterstützt (z.B. „Park-IT : Bike-IT“ oder MOVE-CIT). 

Für Frage 22 wird angesichts der geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen im 

Schulumfeld, der ansonsten jedoch eher weniger und nur vereinzelt bekannten 

Aktivitäten die Bewertung mit Level 1,5 vorgeschlagen. 

Bezüglich der Angebote zum Radfahren in allen Lebenslagen oder der 

Nutzbarmachung der positiven Gesundheitsaspekte des Radfahrens werden nur 

einzelne, gelegentliche Aktionen und Aktivitäten genannt. Ein Seniorenradeltag, der 

im RVEP 2010-2020 benannt wurde, wurde aus personellen Gründen eingestellt. Die 

Fragen 23 und 24 werden durch die BYPAD-Auditorin jeweils mit Level 1,0 bewertet. 

2.8 Modul 8:  
Ergänzende Maßnahmen (Level: systemorientierter Ansatz) 

• Frage 25: Was wird zur Eingrenzung bzw. Reduzierung der Autonutzung getan? 

• Frage 26: Inwieweit unterstützt die aktuelle Stadtentwicklung und 

Flächennutzungsplanung den Radverkehr? 

Zur Eingrenzung bzw. Reduzierung der Autonutzung besteht in Leipzig seit 1993 das 

Konzept „autoarme Innenstadt“, das in 2008 fortgeschrieben wurde. Kfz-Parken wird 

zum Teil über Parkgebühren reglementiert. In der innerstädtischen Fußgängerzone 

ist Radfahren außerhalb der stark frequentierten Einkaufszeiten (zwischen 20 und 11 

Uhr) erlaubt. Darüber hinaus ist eine Querung (Nord-Süd) am Neumarkt durchgängig 

möglich.  

Auch Einbahnstraßen sind in den meisten Fällen für den Radverkehr in 

Gegenrichtung freigegeben.  

Die Berücksichtigung aller Verkehrsmittel gleichermaßen bei aktuellen 

Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsprojekten wird von zahlreichen 

Teilnehmenden als gegeben angenommen. Ähnliches gilt für die Mitberücksichtigung 
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des Radverkehrs in neuen Siedlungsentwicklungsprojekten. Bei Investorenvorhaben 

werden Mobilitätskonzepte für autoarme Quartiere nach Aussage der Verwaltung 

inzwischen vielfach diskutiert. 

In 2018 wurde die Stellplatzpflicht bei Bauvorhaben auf Basis der Sächsischen 

Bauordnung in einem umfangreichen Beteiligungsverfahren neu festgelegt und im 

Herbst 2019 beschlossen. Dabei wurden die Zahlen für die einzurichtenden 

Fahrradabstellplätze diskutiert und entsprechend erhöht sowie Qualitätskriterien 

vorgegeben. 

Die Eingrenzung der Autonutzung steht damit nach Ansicht der BYPAD-Auditorin 

nach wie vor auf einem sehr hohen Level. Frage 25 wird daher mit Level 3 bewertet. 

Aufgrund der Berücksichtigung von Fahrradabstellanlagen im Zuge der neuen 

Stellplatzpflicht und der zahlreichen Nennungen, dass Fahrradparken im 

Siedlungsbereich mitberücksichtigt wird, wird Frage 26 von der BYPAD-Auditorin mit 

Level 3 bewertet. 

2.9 Modul 9:  
Evaluation und Wirksamkeit (Level: isolierter Ansatz) 

• Frage 27: In welchem Ausmaß werden Daten zur Fahrradnutzung erhoben und 

genutzt? 

• Frage 28: In welchem Ausmaß werden Daten zur Sicherheit des Radverkehrs 

erhoben und genutzt? 

Daten zur Fahrradnutzung werden in Leipzig vielfältig erhoben. Mittlerweile bestehen 

fünf Dauerzählstellen für den Radverkehr. Darüber hinaus werden punktuelle 

Querschnittszählungen für alle Verkehrsarten vorgenommen. Die alle fünf Jahre 

durchgeführten Haushaltsbefragungen des SrV und die jährliche Kommunale 

Bevölkerungsbefragung geben darüber hinaus weiteren Aufschluss über die 

Fahrradnutzung der Leipziger Bevölkerung.  

Daten zur Sicherheit des Radverkehrs werden durch die Polizei regelmäßig erhoben 

und in jährlichen Verkehrsberichten veröffentlicht.  

Es besteht eine Unfallkommission aus der Stadtverwaltung, Straßenverkehrsbehörde 

und der Polizei. Radverkehrsunfälle gehen in der Regel mit schwerwiegenderen 

Folgen einher und werden daher vorrangig behandelt. Jährliche Unfallberichte 

werden erarbeitet. 

Die im Rahmen des RVEP 2010-2020 gesetzten Ziele zur Reduzierung des 

Unfallrisikos im Radverkehr konnten mit Stand 2018 jedoch noch nicht erreicht 

werden. 
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Daten werden vielfältig und regelmäßig erhoben und bei Planungen und 

Konzeptionen berücksichtigt. Daher wird Frage 27 von der BYPAD-Auditorin mit Level 

3 bewertet. 

3 Aktionsplan 

Aus allen Anregungen, geführten Diskussionen und gutachterlichen Empfehlungen 

wurde der nachfolgende Aktionsplan zusammengestellt. Dieser enthält die 

strategischen Qualitätsziele zur weiteren Radverkehrsförderung in Leipzig. 

Aktionsplan 

• Der Radverkehr soll als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung verstetigt 

werden. Hierfür ist die personelle Aufstockung für die Aufgaben der 

Radverkehrsförderung und -planung sowie konkrete Zuständigkeiten in allen 

Ämtern und Abteilungen zu definieren. Neben der strategischen Planung soll 

auch die konkrete Maßnahmenplanung berücksichtigt werden.  

Empfohlen wird die Bildung eines "Teams Radverkehr", das den 

Radverkehrsbeauftragten unterstützt.  

• Es ist eine klare und unterstützende Grundhaltung "pro Rad" in der Politik 

notwendig, um Leipzig weiter zur Fahrradstadt zu entwickeln.  

• Durch die regelmäßige und frühzeitige Einbeziehung und Zusammenarbeit 

mit weiteren Akteuren (z.B. Initiativen, Fahrradhandel) können Synergien 

entstehen und das gemeinsame Ziel der Radverkehrsförderung in Leipzig 

zügiger vorangetrieben werden. Hierfür sind mögliche Strukturen für eine 

sinnvolle Zusammenarbeit auszubauen und weiter zu etablieren. 

• Eine transparente und intensive Kommunikation innerhalb der Verwaltung 

und zu den Akteuren ist eine wesentliche Voraussetzung um "an einem Strang 

zu ziehen". Dabei ist auch die Außendarstellung zu berücksichtigen und der 

Bevölkerung eine regelmäßige Darstellung der Aktivitäten und des 

strategischen Ansatzes der Radverkehrsförderung aufzuzeigen. 

• Die finanziellen Ressourcen für den Radverkehr müssen zur Umsetzung der 

gesteckten Ziele deutlich angehoben werden. Hier empfiehlt es sich, den 

Ansätzen des NRVP zu folgen. Neben Geldern für investive Maßnahmen 

sollten auch ausreichende Mittel für nicht-investive Maßnahmen (z.B. auch für 

Öffentlichkeitsarbeit) und Unterhaltung der bestehenden Anlagen vorgesehen 

werden. 

• Die weitere Ertüchtigung der Wegeinfrastruktur zum Radfahren in Leipzig 

ist anzugehen. Hier bieten der RVEP sowie seine Aktualisierung eine gute 

Basis. Wesentliche Aspekte wären dabei 

- Lückenschlüsse auf Hauptverkehrsstraßen  
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- Sicherung des Radverkehrs an Knotenpunkten 

-  Achsen für mögliche Radschnellverbindungen aufzeigen und 

Machbarkeitsstudien initiieren. 

- Belagsverbesserung im Nebenstraßennetz 

- Ausweisung von Fahrradstraßen im einheitlichen Gestaltungs-Design 

- Weitere kurzfristig umsetzbare Maßnahmen aus dem RVEP.  

• Intensivierung der Aktivitäten im Bereich der Mobilitätserziehung und 

Verkehrssicherheit, z.B. durch Schulung, Information, Aktionstage  

• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung fürs Radfahren in 

Leipzig. Ableitung einer Kampagne zum Radfahren und Umsetzung bzw. 

Etablierung regelmäßiger Aktivitäten. Intensivierung der Informationen 

bezüglich Regelkenntnis und einem verträglichen Miteinander aller 

Verkehrsarten. 

 

Der Aktionsplan stellt das Ergebnis der Diskussionen im Rahmen der beiden BYPAD-

Treffen dar. Die geführten Diskussionen im erneut durchgeführten BYPAD-Audit 

haben die Situation deutlich aufgezeigt. Bereits im Vorfeld waren auch in der 

Verwaltung einige Veränderungen diskutiert. Das BYPAD-Audit ist dabei u.a. auch 

als Auftakt für die Fortschreibung des RVEP zu sehen.   

Bei der Bewertung durch die BYPAD-Gruppe erreichte Leipzig wiederum die zweite 

BYPAD-Qualitätsstufe, die der Stadt weiterhin nur einen insgesamt isolierten Ansatz 

zur Radverkehrsförderung bescheinigt. Der Schwerpunkt liegt dabei in einer guten 

baulichen Infrastruktur, darüber hinaus gibt es eher weniger zusätzliche Aktivitäten. 

Eine Integration des Radverkehrs in den verkehrsplanerischen bzw. politischen 

Gesamtprozess sowie die Kontinuität der Radverkehrsförderung ist u.a. aufgrund 

fehlender personeller und finanzieller Ressourcen eher nicht vorhanden.  

Insgesamt sollte nach Ansicht der BYPAD-Auditorin das 3. BYPAD-Audit für Leipzig 

mit der erneut erfolgten Kommunikation und den zum Teil sehr kontrovers geführten 

Diskussionen der wichtigsten Akteure des Radverkehrs als positiver Schritt für einen 

erneuten Aufbruch in eine weiterhin intensive Radverkehrsförderung in Leipzig 

gesehen werden.  

Als Empfehlung der BYPAD-Auditorin sollten aus den im Aktionsplan aufgeführten 

Qualitätszielen zeitnah konkrete „Leitlinien“ zur zukünftig strategischen Radverkehrs-

förderung in Leipzig abgeleitet werden. Dies könnte beispielsweise im Rahmen der 

Aktualisierung des RVEP erfolgen und die Basis für einen politischen Beschluss, z. B. 

ein „20-Punkte-Plan“ für den Radverkehr in Leipzig darstellen. 

Um den Radverkehr auch weiterhin zu fördern, sind in erster Linie ausreichend 

personelle und finanzielle Ressourcen bereit zu halten und langfristig zu verstetigen. 


